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4

I Zweck des Vereins
S 1

Der Verein ſtellt ſich die Aufgabe hebend und fördernd in
leiblicher geiſtiger und ſittlicher Beziehung auf das Volksleben
zu wirken Zu dieſem Behufe wird er Einrichtungen in dae
Leben rufen welche geeignet ſind die Volksbilvunz zu fördern
materielle Nothſtände zu bekämpfen überhaupt jenen Zwecken zu
dienen Der Verein wird ferner auf ein r
aller bereits beſtehenden gleichartigen oder ähnlichen Vereine
und Jnſtitute hinſtreben um dadurch die bereits geſammelten
Erfahrungen allgemein J zu machen weitere Erfahrungen
und Wahrnehmungen zur Verwerthung zu bringen durch gegen
ſeitige Mittheilungen über die Thätigkeit der einzelnen Vereine
und Jnſtitute eine ausgiebigere Verwendung der materiellen
Mittel zu ermöglichen auch für Ausfüllung vorhandener Lücken
ſorgen zu können

II Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke
2

Der Verein gründet zunächſt Fortbildungsſchulen Volks
bibliotheken richtet öffentliche Vorträge ein und ſucht der Ver
armung entgegenzuarbeiten ſowie das Haus und Straßen
betteln zu beſeitigen

g 3
Die Fortbildungsſchulen haben die Aufgabe jüngere Leute

aus dem Handwerker und Arbeiterſtande in den für Beruf
und Leben wichtigſten Vorkenntniſſen und Fertigkeiten auszu
bilden und die ſittlichen Grundlagen zu befeſtigen

8 4
Der Zweck der Veolksbibliotheken iſt die Förderung und
Verbreitung geiſtiger und ſittlicher Bildung des Volkes durch
Zuführung geeigneter Lectüre

g 5
Die öffentlichen Vorträge ſollen in allgemein verſtändlicher

Weiſe anregend und belehrend wirken

8 6
Zur Abwehr der Verarmung und Behufs Beſeitigung des

Haus und Straßenbettelns ſoll der Verein dauernde beziehungs
weiſe ein oder mehrmalige Unterſtützungen gewähren

l an ſolche Arme welche zwar aus der ſtädtiſchen Armen
kaſſe oder anderen Jnſtituten unterſtützt werden jedoch weiterer
Hülfe würdig und bedürftig ſind

2 an bedürftige Einheimiſche welche keine Unterſtützung
aus anderen Kaſſen empfangen

3 an Einheimiſche welche in augenblickliche Noth gerathen
ſind vorzugsweiſe da wo ein oder mehrmalige Hülfe einer
weiteren Verarmung vorbeugen kann

4 an Durchreiſende als Zehrgeld
7

Es bleibt dem Vereine vorbehalten je nach Bedürſniß und
Möglichkeit anderweite Einrichtungen in das Leben zu rufen
welche ſeinen Zwecken zu dienen geeignet ſind z B Pflegean
ſtalten der Kinder in den erſten Lebensjahren Kinderbewahr
anſtalten Verſchaffung beſſeren Unterrichts für befähigtere
Kinder teſten und Aſyle Waſch und Badeanſtalten
einen Rechtsſchutzoerein u f

III Organiſation des Vereins
8

Die allgemeinen Angelegenheiten des Vereins die Vertre
tung deſſelben nach aufen tie Oberaufficht über ſeine ver
ſchiedenen Zweige und die Beziehungen des Vereins zu glei
chen oder ähnlichen Jnſtituten ſtehen dem Vereine ſeibſt be
ziehungsweiſe deſſen Geſammtorganen zu zur Leitung der
Tit II gedachten Einrichtungen werden Abtheilungen gebildet
welche innerhalb des ihnen angewieſenen Wirkungstkreiſes nach
Maßgabe dieſer Statuten ſelbſtändig wirken

IV Von der Mitgliedſchaft
9

Mitglieder des Vereins können
1 alle volljährigen unbeſcholtenen Perſonen

2 Vereine Jnſtitute Corporationen u ſ w
ſein welche ſich zur Zahlung des ſtatutenmäßigen Minimal
beitrages verpflichten

8 10
Der Beitritt zum Vereine erfolgt durch Unkerzeichnung des

Statuts oder durch ſchriftliche oder mündliche Anzeige bei einem
der Ausſchußmitglieder

g 11
Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch ſchriftliche An

ztige bei dem Vorſtand des Vereins Tit IV S 17 So
lan,e eine ſolche Anzeige nicht geſchehen iſt bleibt jedes Mit
glied zur Zahlung des von ihm gezeichneten Beitrages ver
pflichtet ebenſo zur Wahrnehmung der ihm vom Vereine etwa
übertragenen Functionen

12

Der Austritt aus dem Vereine kann nur mit Ablauf des
Kalenderjahres erfolgen Dem Vereins Ausſchuß ſteht das
Recht zu unter beſonderen Verhältniſſen den Austriit aus dem
Verein auch zu anderen Zeiten zu genehmigen

8 13
Ein Ausſchluß einzelner Mitglieder kann nur durch Beſchluß

des Vereins Ausſchuſſes erfolgen und nur durch zwei Drittel
Mehrheit der betreffenden AusſchußVerſammlung Der Be

Halle 18 September

Skatut
Halleſchen Vereins für Volkswohl

e

gegen denſelben ſteht jedem Vereinsmitglied der Recurs an eine
der beiden nächſten Generalverſammlungen des Vereins zu

V Die Beiträge zum Verein
S 14

Der jährliche Minimalbeitrag zum Verein beträgt
1 für einzelne Perſonen 1 Reichsmark
2 für keine Corporationen Jnſtitute u ſ w 3 Reiche

mark

F 15
Jedem Mitgliede ſteht frei den über den Minimalbeitrag

hinausgehenden Betrag ſeines Beitrages für eine ſpecielle Thä
tigkeit des Vereins zu beſtimmen

g 16
Bei außerordentlichen Zuwendungen ſteht die Beſtimmung

des Zweckes dem Geber zu in Ermangelung ner ſolchen
fließt die Gabe zur Kaſſe des Vereins Soll nach dem Willen
des Gebers die Zuwendung einem Zwecke dienen welchen der
Verein bis dahin noch nicht in den Kreis ſeiner Thätigkeit ge
zogen hat ſo entſcheidet die nächſte ordentliche oder außeror
dentliche Eeneralverſammlung über Annahme oder Ablehnung
des Geſchenks werden anderweite beſondere Bedingungen
Seitens des Gebers geſtellt ſo ſteht dem Vereins Ausſchuß der
Beſchluß über Annahme oder Zurückweiſung zu

VI Die Organe des Vereins
17

Der Verein wird nach Maßgabe der unten folgenden Be
ſtimmungen vertreten durch

A die Generalverſammlung
B den Vereins Vorſtand
C den Vereins Ausſchuß
D die Ausſchüſſe und Vorſtände der Abtheilungen

A Die Generalverſammlung
g 18

In der Generalverſammlung iſt jedes Vereinsmitglied ſtimw
berechtigt

S 19
Jährlich müſſen wenigſtens zwei Generalverſammlungen ab

gehalten werden den Zeitpunkt derſelben beſtimmt der Vereins
Ausſchuß

8 20
Die Berufung und Leitung der Generalverſammlunzen liegt

dem Vorſtand des Vereins ob

S 21
Auf Verlangen des Vereins Ausſchuſſes eines Abtheilunge

Ausſchuſſes oder von mindeſtens 50 Vereinsmitgliedern muß
der Vorſtand binnen längſtens 4 Wochen eine außerordent
liche Generalverſammlung berufen

22

Der Generalverſammlung ſteht namentlich zu
1 die Wahl des Vorſtandes
2 Wahl des Vereins Ausſchuſſes
3 der Beſchluß üher Ausdehnung und Auflöſung des

Vereins
4 die Abänderung der Statuten
5 e Dechargeleiſtung bezüglich der Jahresrechnungen

vorbehaltlich der Beſtimmungen Tit VI B 8 28
W VI C S 31 Tit VI D S 40 Tit VII S 47

6 die Entſetzung des Vorſtandes des Vereins Ausſchuſſes
und der Abtheilungs Vorſtände und Ausſchüſſe

g 23
Jede Generalverſammlung iſt ohne Rückſicht auf die

Zahl der anweſenden Vereinemitglieder beſchlußfähig
wenn ſie

a mindeſtens eine Woche vor der Sitzung
b unter allgemeiner Angabe der Berathungsgegenſtände
e durch wenigſtens einmalige Bekanntmachung durch

die Halliſche Zeitung die SaaleZeitung und das
Tageblatt

zuſammenberufen iſt

8 24
Anträge von VereinsMitgliedern welche durch mindeſtens

25 Mitglieder unterſtützt ſind müſſen vom Vorſtande auf die
Tagesordnung geſetzt werden wenn ſie ihm mindeſtens 14 Tage
vor der Generalverſammlung ſchriftlich eingereicht werden

8 25
Die Beſchlüſſe der Generalverſammlung erfolgen durch ab

ſolute Majorität ebenſo die Wahl des Vereins Vorſtandes
Für die Wahl des Vereins Ausſchuſſes genügt relative Majo
rität Bei Wahlen und ſonſt auf Verlangen von mindeſtens
einem Fünftel der Anweſenden muß geheime Abſtimmung ſtatt
finden Jſt die Stimmengleichheit vorhanden ſo entſcheidet
bei Wahlen vas Loos bei anderen Beſchlüſſen die Stimme
des Vorſitzenden

S 26
Eine Auflöſung des Vereins kann nur beſchloſſen werden

wenn 2 Generalverſammlungen des Vereins zwiſchen denen
ein Zeitraum von wenigſtens 4 Wochen liegen muß ſich fürdieſelbe entſcheiden chen lieg ß ſich f

B Der Vereins Vorſtand
8 27

Der Vorſtand wird auf die Dauer eines Geſchäftsjahres
ſchluß iſt dem betreffenden Mitgliede ſchriftlich mitzutheilen

2 deſſen Stellvertreter
3 dem Rechnungsführer

g 28

lungen nach außen bereitet die Geſchäfte der Generalverſamm
ung und des Vereins Ausſchuſſes vor und beſchließt über di

Belegung der Vereinsmittel Zum Erwerb und zu der Ver

den bedarf er der Zuſtimmung des VereineA 6ſchuſſes

C Der Vereins Ausſchuß
8 28

jahres beſtellt Er beſteht
1 aus dem VereinsVorſtand

gewählten Mitgliedern

Corporationen u ſ je einen für jede Corporation
u ſ w4 den Vorſitzenden der Abtheilungs Ausſchüſſe es die
ſelben nicht bereits zu den bis 3 gedachten Perfonen
gehören

g 30
Der Vereins Ausſchuß beſtellt aus ſeiner Mitte die Abthei

lungsAusſchüſſe ſiehe jedoch Tit VI D S 36
g 31

weit dieſelben nicht ſpeciellen Zwecken gewitmet ſind unter
die Abtheilungen des Vereins

8 32
Der VereinsAueſchuß beſchließt über diejenigen Angelegen

heiten welche ihm ſtatutenmäßig eder ſonſt Seitens des Vor
ſtandes oder eines Abtheilungs Ausſchuſſes unterbreitet werden
Er hat die Rechnungen des Vereins und der Abtheilungen zu
prüfen bevor dieſelben der Generalverſammlung zur Decharge
leiſtung vorgelegt werden

g 33
Treten im Laufe des Geſchäftejahres im Vorſtand oder im

Ausſchuſſe des Vereins Vacanzen ein ſo wählt der Vereins
Ausſchuß Stellvertreter aus den Vereinsmitgliedern

8 34
Sollte der Vereins Vorſtand ſeine Pflichten nicht erfüllen

ſo iſt der Vereins Ausſchuß berechtigt ſich einen anderweiten
Vorſitzenden zu wählen und durch denſelben eine Generalver
ſammlung des Vereins nach Vorſchrift Tit VI A 23
zu berufen Die Leitung dieſer Verſammlung gebührt dann
dem VereinsAusſchuß

D Die Abtheilungs Ausſchüſſe
g 35

Jede Abtheilung des Vereins wird von einem beſonderen
Ausſchuſſe verwaltet doch iſt der VereinsAusſchuß unter Zu
ſtimmung der betreffenden Abtheilungs Ausſchüſſe berechtigt
ie Verwaltung mehrerer r zu vereinigen und einem

einzigen Abtheilungs Ausſchuß zu unterſtellen

g 36

tigt ſich um die Hälfte der Zahl ihre Mitglieder durch Coop
tation anderer Vereinsmitglieder zu verſtärken

8 37
Jeder Abtheilungs Ausſchuß wählt aus ſeiner Mitte zur

Leitung ſeiner Geſchäfte
t einen Vorſitzenden
2 einen Stellvertreter deſſelben
3 ſo viel Vorſtandsmitglieder als er für angemefſen hält

8 38
Der Vorſitzende des Abtheilungs Ausſchuſſes und deſſen

F 29
S 39

Den Mitgliedern des Vereins Vorſtandes ſteht in allen Ab
theilungsAusſchüſſen volles Stimmrecht zu auch wenn ſie nicht
dem Abthellungs Ausſchuß angehören

g 40
Jeder Abtheilungs Ausſchuß beſchließt ſelbſtſtändig über die

geſtellten Bedingungen

g 41
Der Abtheilungs Ausſchuß prüft die von ſeinem Vorſtand

zu legende Jahresrechnung bevor dieſelbe zur weitern Prüfung
an den Vereins Ausſchuß gelangt

S 42

und Jahresberichte an den Vorſtand des Vereins ein

VII Allgemeine Beſtimmungen
S 43

gewählt Er beſteht aus

1 dem Vorſitzenden des Vereins v

4 zwei Schriftführern z i
Der Vorſtand leitet die Eeſchäfte des Vereins und de

Vereins Ausſchuſſes vertritt den Verein und deſſen Abthel

äußerung ron Grundſtücken ſowie zur Contrahirung von Schul

Der Vereins Ausſchuß wird auf die Dauer eines Geſchäſts

2 aus mindeſtens 50 ferner von der Generalverſammlung

3 aus den Abgeordneten der dem Vereine angehörigen

Der Vereins Ausſchuß vertheilt die Mittel des Vereins ſo

Die Abtheilungs Ausſchüſſe Tit VI C S 30 ſind berech

Stellvertreter gehören zu dem Vereins Ausſchuß Tit VI

Verwendung der Mittel welche der betreffenden Abtheilung
vom Vereins Ausſchuß oder Anderen zugewieſen werden ſelbſt
verſtändlich unter ſtrenger Berüchſichtigung der vom Geber etwa

Längſtens binnen 3 Monaten nach Schluß des Vereins
Geſchäftsjahres reichen die Abrheilungen ihre Jahresrechnungen

Die Sitzungen des Vereins Ausſchuſſes und der Abtheilungs Ansſchi e ſind für die Vereinemitglieber öffentlich in

S



e

Oeffentlichkeit beſchließen

g 44
Jede Ausſchuß Sitzung iſt mindeſtens Ein Mal durch eins

im S 23 e genannten Blätter bekannt zu machen einer
Aüngabe der Tagesordnung bedarf es nicht

m

en

c

müſſen ſpäteſtens 6

S 45
Dem Vorſtand des Vereins muß jede AusſchußSitzung an
z ezeigt werden von den des Vereins Ausſchuſſes

und des Abtheilungs Ausſchuſſes
ſt dem Vorſteher des ſtädtiſchen Armenweſens Nachricht zu
geben

ür Beſeitigung des Bettelns

S 46
Der Vorſtand und die Ausſchüſſe regeln ihre Geſchäftsord
nungen ſelbſtſtändig innerhalb der durch dieſe Statuten ge
zogenen Grenzen Abänderungen der Normativ Beſtimmungen
für die Abtheilungen Tit IX können von dem betreffenden

Abtheilungs Ausſchuß unter Zuſtimmung des VereinsAus

ſchuſſes beſchloſſen werden vorbehaltlich des Rechts der General
Verſammlung dieſen Beſchluß für die Zukunft aufzuheben

g 47
e Die Mitglieder des Vorſtandes und der Ausſchüſſe verwal

ten ihre Aemter an und für ſich unentgeltlich Baare Aus
lagen ſind zu erſetzen Für anderweite Leiſtungen im Dienſte

des Vereins können dieſelben eine angemeſſene Entſchädigung
empfangen ebenſo dürfen andere Vereinsmitglieder oder Nicht
mitglieder für ihre dem Verein geleiſteten Dienſte remunerirt
werden Der Beſchluß hierüber ſteht dem Vereins Ausſchuß
beziehungsweiſe den AbtheilungsAusſchüſſen zu je nachdem die
Dienſte dem Verein ſelbſt oder einer Abtheilung deſſelben ge
leiſtet werden Dauernde d h über den Lauf eines Geſchäftsſahres hinausgehende Engagements bedürfen der Zuſtimmung

des VereinsAusſchuſſes

g 48
Dem Rechnungsführer des Vereins darf von dem Vereins

Ausſchuſſe eine angemeſſene Entſchädigung bewilligt auch kann
mit Zuſtimmung der Generalverſammlung ein Rechnungs
führer dauernd mit Jahre angeſtellt werden Jn dieſem Falle
gehört der Rechnungsführer ebenfalls zum Vereins Vorſtand

iſt aber verpflichtet auch die ſonſtigen Bureau Geſchäfte des
Vereins zu beſorgen

49

Die Jahresrechnungen des Vereins und ſeiner AbtheilungenMonate nach dem Ablauf des Geſchäfts

jahres fertig geſtellt ſein und ſind vor der zur Dechargeleiſtung
berufenen Generalverſammlung mindeſtens 14 Tage lang in
einem paſſenden Locale und zu einer angemeſſenen Zeit zur
Einſichtnahme für die Mitglieder auszulegen

8 50
Der Generalverſammlung ſteht das Recht zu beſondere

Commiſſare zur Prüfung der Rechnungen zu ernennen

g 51
Ueber ſeine Thätigkeit erſtattet der Verein Jahresberichte

welche im Auszuge veröffentlicht werden und von denen jedem
Mitgliede ein Exemplar auf Verlangen unentgeltlich auszu
händigen iſt

d rBek untmachung
Die Provinzial Gewerbeſchule zu Halle welche vie gründliche

Vorbildung von Bauhandwerkern Maſchinenbauern und Chemikern bezweckt be
ginnt mit dem 8 October d J in dem neuen ſtädtiſchen Gymnaſtalgebäude in
Halle einen neuen Lehreurſus

Gegenſtände des Unterrichts ſind
A Jn der Unterklaſſe

Practiſches Rechnen Aritmethik Planimetrie Phyſtk Chemie Freihand
zeichnen Liniarzeichnen

B Jn der Oberklaſſe
Practiſches Rechnen Arithmetik Planimetrie Stereometrie Trigonometrie

Phyſit Chemie Mineralogie Mechanik und Maſchinenlehre Bauconſtructions
lehre Linearzeichnen Freihandzeichnen und Modelliren

t ten G A St 6 I Keller werbung der Uhren warnendAm Schluſſe jeden Schuljahres in der zweiten Hälfte des Monats Auguſt mit Reller
Das dabei erlangte Zeugniß der Reife Scheune gr Stallung gr Hoffindet eine Abiturenten Prüfung ſtatt

begründet nach den zunächſt noch bis zum 1 October 1875 gültigen Veſtim
mungen das Recht zur Aufnahme in die Königliche Gewerbe Academie zu Berlin i Mahi
inſofern den übrigen Anforderungen Genüge geleiſtet wird ſowie die Berechtigung cher Mahl

zum einjährigen Militärdienſt ſobald für einen beſtimmten Zeitpunkt die Auf
nahme in die Königl Gewerbe Academie zugeſichert wird

Die Anmeldungen zur Aufnahme geſchehen ſchriftlich oder mündlich bei
dem Director der Schule Herrn Dr Kohlmann Weidenplan 14
Tagen vom 4 October er an

Locale ſtatt
Der Aufzunehmende muß mindeſtens 14 Jahre alt ſein eine leſerliche

Handſchrift ſchreiben ein ihm vorgetragenes einfaches Thema mündlich und
ſchriftlich ohne weſentliche Verſtöße wiederzugeben im Stande ſein
im practiſchen Rechnen und Zeichnen beſitzen
laubnißbeſcheinigung der Eltern reſp Vormünder

Falls dieſe die Anmeldung nicht ſelbſt bewirken
ein Zeugniß der von dem Angemeldeten früher beſuchten Schule
ein Sittenzeugniß der Ortsbehörde

vorzulegen auch ſind die Zeugniſſe über die etwa ſchon erfolgte practiſche Aus
bildung und über die Führung des Angemeldeten während dieſer practiſchen gute erſte Hypothek geſucht d
Thätigkeit beizubringen

Merſeburg den 29 Auguſt 1871
Königliche Regierung Abtheilung des Jnnern

ſonderen Fällen kann jeder Ausſchuß eine Ausſchließung der VII Beſtimmungen für den Fall einer Auflöſung
des Vereins u ſ w P

8 52
Jm Falle einer Auflöſung des Vereins wird das nach Ab

wickelung etwaiger Verpflichtungen verbleibende Vereinsvermö
gen der Stadt Halle zur Verwendung für gleiche oder ähnliche
Zwecke überwieſen

8 53
Wird eine Abtheilung des Vereins gänzlich aufgelöſt ſo fällt

deren Vermögen falls die Geber nicht in einzelnen Fällen

des Vereins

IX Normativbeſtimmungen
A Die Fortbildungsſchulen

8 54
Die Fortbildungsſchulen ſollen hauptſächlich auf Befeſtigung

und Erweiterung der im Schulunterricht erworbenen Kennt
niſſe techniſche Ausbildung für die berufsmäßigen Fächer im
Allgemeinen Hebung der Sittlichkeit und des religiöſen Sin
nes hinarbeiten

8 55
Die Un errichtsfächer ſind elementares und techniſches Zeich

nen Schreiben zur Ausbildung einer leſerlichen und gefälli
gen Handſchrift in Verbindung mit deutſcher Sprache für
einigermaßen correcte und geläufige Anwendung der Schrift
ſprache zu allen im gewerblichen Leben vorkommenden ſchrift
lichen Arbeiten Naturkunde Geographie und Geſchichte ge
werbliches Rechnen practiſche Anwendung der wichtigſten Sätze
der Mathematik und gewerbliche Buchführung für die Mäd
chen weibliche Handarbeiten

8 56
Für die Ertheilung dieſes Unterr chts werden Abendſchulen

eingerichtet in Verbindung mit Sonntagsunterricht ſpeciell
für das Zeichnen

S 57
Für den Unterricht iſt ein Schulgeld zu entrichten die Höhe

deſſelben beſtimmt der AbtheilungsAusſchuß Jn beſonderen
Fällen kann der Ausſchuß das Schulgeld ganz oder theilweiſe
erlaſſen Betheiligen ſich andere Vereine IJnſtitute u ſ
an dem Unterricht ſo ſteht die Vereinbarung mit demſelben
über Wegfall des Schulgldes oder über Feſtſetzung eines Pau
ſchalſatzes ebenfalls dem Abtheilungs Ausſchuß zu

In beſonderen Sonntagsſchulen erforderlichen Falls mit
Hinzunahme eines Wochentags ſoll für beide Geſchlechter
getrennt durch Vorträge Leſe und Geſangübungen unentgelt
lich für Erbauung und Unterhaltung geſorgt werden

g 59
Je nach Bedürfniß ſoll für die weniger Vorbereiteten in be

ſonderen obligatoriſchen Abendſchulen die Fortſetzung des Ele
mentarunterrichts angeſtrebt werden

S 60
Mit den Fortbildungsſchulen ſind wo möglich Leſezimmer

beſondere Beſtimmung hierüber getroffen haben in die Kaſſe

g 58 1

den t ſo fällt ihre Leitung den Veiden betreffenden A

theitungsAusſchüſſen zu

B Die Volksbibliotheken
r nern

s ſind in ſorgfältiger Auswahl allgemein verſtändlichever ans n Gbiern der Geſchich te Erdkunde Natur
wiſſenſchaft und Technologie Volksbücher Claſſiker und Zeit
ſchriften anzuſchaffen

8 627
Die Benutzung der Bibliotheken ſteht den Vereinsmitglie

dern auf einen beſtirimten Zeitraum für das einzelne Buch
unentgeltlich für längere Zeitdauer gegen Entgelt zu Nicht
mitgliedern nur gegen Entgelt

g 3
Das Entgelt für Benutzung der Bibliothek iſt möglichſt nied

rig zu bemeſſen ſeine Feſtſetzung ſteht dem Abtheilungs Aus
ſchuß zu

C Die öffentlichen Vorträge
g 64

Die Vorträge ſollen ihren Stoff aus dem Geſammtgebiele
des menſchlichen Wiſſens entnehmen und in paſſender Form
zum allgemeinen Berſtändniß bringen Vorzugsweiſe ſollen
Gegenſtände des häuslichen Lebens der Geſundheitspflege der
Geſchichte Geographie Naturwiſſenſchaft und Technik zur Er
örterung gelangen namentlich aber iſt auf eine ebung und
Stärkung des ſittlichen und des Rechtsbewußtſeins inzuwirken

D Die Abtheilung t denn de von Ver
armung und zur Beſeitigung des Haus und

Straßen Bettelns
8 65

Die Abtheilung hat möglichſt enge Beziehungen zu den Or
ganen des ſtädtiſchen Armenwefſens und zu den übrigen Ver
einen u ſ w gleicher oder ähnlicher Tendenz anzuſtreben T

8 66
Je nach Möglichkeit und Bedürfniß ſind Arbeits Nach

weiſungsſtellen und Volksküche einzurichten ferner iſt auf
Verſchaffung billiger Lebensmittel von Heizungs und Be
leuchtungsmaterial Kleidung u ſ Arbeitszeug Näh
maſchinen Bedacht zu nehmen Die Abtheilung iſt berechtigt
an dieſen Einrichtungen auch andere als die Tit II S 6 ge
nannten Perſonen theilnehmen zu laſſen
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Die Abtheilung bezießungoweiſe deren Vorſtand beſtimmt
ob reſp gegen welches Entgelt die Theilnahme an den vor
ſtehend gedachten Einrichtungen zu geſtatten iſt und ob die
Unterſtützungen geſchenkweiſe oder darlehns reſp leihweiſe zu
geben ſind

Es möchte zweckmäßig ſcheinen für alle diejenigen welche in
der allgemeinen Verſammlung am 22 ds erſcheinen wollen
dieſen Statutenentwurf mitzubringen

Der Vorſtand

Bei der Anmeldung iſt eine Er

zu verbinden Werden dieſelben zugleich für die Volksbiblio
WHäuſer Verkauf

oder nahe um Leipzig im Preiſe von

lage anzukaufen erfahren Näheres in

Diebſtah
des Gaſthofs zur grünen Tanne vier gelbe blau grün und ſchwarz geſtreifte

Kaufluſtige welche geſonnen ſich in rotheingefaßte Pferdedecken in einer Ecke Kr gezeichnet ſowie ein grauer
Preiſe ſchwarz gefütterter Kutſchermantel mit ſchwarzem Sammetkragen und Hornlnöpfen

70,000 darunter feine Villa s geſtohlen worden
ſowie Häuſer in ver ſchönſten Geſchäfts Sachen vor deren Ankaufe ich warne ſind mir zu erſtatten

Halle den 15 September 1874

Laufe des 14 d Mts ſindl Jm

Anzeigen über die Perſon des Thäters und den Verbleib der

Der Staatsanwaltden Exped dieſes Blattes Unterhändler

ſtreng verbeten 127
Windmühlen Verkauf

Eine gut rentirende Vock
1 Reinigungsgang Wohnhaus Schieber den

Taſchendiebe

Brunnen Einfahrt Garten

Taſchendiebſtähle
14 d Mts Abends 2 ſilberne Cylinderuhren die eine in 8 Steinen gehend
mit Secundenzeiger mit Nr 46813 und am Chanier mit Nr 740 bezeichnet
nebſt kurzer Talmikette

windmühle mit I Mahl und innern Verſchluſſe loſe nebſt kurzer zweiſträhniger ſilbernen Kette mit goldenem

Halle

Während ves hieſigen Jahrmarktes ſind am

die andere in 4 Steinen gehend das Charnier am

Eigenthümern aus der Taſche geſtohlen worden Vor der Er
bitte ich um Mitwirkung zur Ermittelung der

den 16 September 1874 Der Staatsanwalt
gegen 2 M Areal in vorzüg

und Windlage
ſehr belebte Gegend umgeben
von vielen Dörfern
Brot und Mehlhandel eompl

in den 4200 Thlr iſt wegen Fami

bar zu verkaufen durch
Zeuner Karzerplan Aund Uebung

Ein Haus mit kleinem Laden in Halle

kung r in dem uhenheret lienverhältniſſen mit 1200 bis Zudringlichkeiten beläſtigt hatDie Aufnahme Prüfung findet am 7 Oetober er in dem obenbezeichneten 1500 le Fadinne Reſt dafür auferlegt

kaufgelder fünf Jahr unkünd ſich in ähnlichen Fällen die Anzeige und Stellung von Strafanträgen nicht zu
unterlaſſen und ſich überzeugt zu halten daß durch die gerichtliche Unterſuchung
den Betroffenen in keiner Weiſe Unannehmlichkeiten verurſacht werden

Halle den 15 September 1874

Unanſtändigkeiten und Rohheiten gegen Perſonen weiblichen Ge
ſchlechts meiſtentheils verübt von frechen unreifen Burſchen ſind neuerdings

ſtarker häufig zur Anzeige gelangt werden aber noch häufiger aus Schamgefühl Seitens
der Betroffenen unterlaſſen worden ſein

lebendem wie todtem Jnventar die heute erfolgte Verurtheilung eines Menſchen Larthut
zwiſchen Cröllwitz und Nietleben ein unbeſcholtenes Mädchen durch gemeine

Dergleichen wird ſtreng beſtraft wie
der auf dem Wege

t Drei Monate Gefängniſz wurden ihm
Jm Intereſſe der öffentlichen Sittlizkeit und Sicherheit bitte

Der Staatsanwalt
Geſchäftsſtraße 2600 iſt mit
500 Anzahlung Reſtkaufgelder
ſechs Jahre unkündbar zu verkaufen durch

Zeuner Karzerplan 4
und

Häuſer im Preiſe von 4000 bis
10,000 ſind bei entſprechender An
zahlung zu verkaufer durch

C Jahn gr Ulrichsſtraße 58

Stelle Geſuch
Mädchen das auch in den weiblichen

2000 WThaler werden auf Darlehne auf gute Wechſel bei
C Jahn gr Ulrichsſtraße 58

Handarbeiten geſchickt iſt wird unter be

Zeuner Karzerplan A
100 Thaler werden anf

gute Hypothek geſucht durch
Ein guter

Kölner Dombau Lotterie
Haupt Gewinn 25000 Thaler

ferner 10000 Thaler 5000 Thaler 2000 Thaler u ſ w
Looſe à Stück 1 Thlr empfehlen J Barck Co große Schirmen paſſend für Werkſtellen verUlrichsſtraße 47 und W König Expedition der Saale Zeitung Morip Ausſuchen wird gebracht

zwinger 12

Zeunner Karzerplan A
Rollwagen wird zu kaufen geſucht

gr Klausſtraße Nr 22

ein oder zweiſpänniger Stütze der Hausfrau oder auch als Ver
käuferin in einem Geſchäft Näheres bei
dem Reſtaurateur Herrn Kieſer Leip
zigerſtr 2 alte Poſt und in den Ex

Eine gut rentirende Waſſer
mühle mit guten Gebäuden 2
Gängen nach neueſter Con

Ein Paar zahme Ziegenböcke zum editionen d Ztg
Ziehen ſind zu verkaufen Burgſtraße 33
in Giebichenſtein

185

Ein ordentliches Dienſtmädchen
ſtruction 2 M Acker Garten
und Weinberg viel Mahlgut
und wieder abgeholt ſtarker tauft billig
Futter und Mehlhandel 6000

Auf mein Geſuch vom 2 d Mts
waren Sie ſo freundlich mir poste re
stante Weissenfels ein Schreiben zuzu
ſenden

Ein junger Mann der
Volontair

Umſtände halber kam ich aber Militaiczeit beendigt und vorher in einem

zahlung zu verkaufen durch
Zeuner Karzerplan Aſoeben ſeinel Rarzerplan 4Ein neues Haus mit Garten in Gie

Eine Hängelampe mit Kloben u

e Ein tüchtiger Former auf Gelb und gr Klausſtraße 28Thir iſt mit 3000 Thlr An Rothguß und ein Burſche zum Kern lausſtraß
machen erhalten Beſchäftigung in der
Gelbgießerei von

womöglich vom Lande wird geſucht

J leiſchergaſſe 26
Einige Dienſtmädchen empf dasDachritzgaſſe 4 1 Trchritgaſſ Comt v Kinina Lerche
Eine herrſchaftliche Wohnung

beſtehend aus 3 heizbaren Stuben
2 Kammern Küche nebſt allem

Für ein williges gebildetes junges

ſcheidenen Anſprüchen eine Stelle ge
ſucht am liebſten in guter Familie als

erſt den 11 d Mts in Beſttz deſſelben
Bitte gefälligſt nochmals zur Poſt ſich

Spielwaarengeſchäft ausgelernt hat ſucht
eine Volontairſtelle gleichviel welcher

zu bemühen wo Briefe unter angegebener

Adreſſe liegen A E77

Brauche Offerten durch die Expeditionen

bichenſtein rentirend iſt mit 2000
Anzahlung Reſtkaufgelder fünf Jahr
unkündbar zu verkaufen durch

W Kramer Graſeweg 14
Ein Knecht bei Pferde ſowie ein Haus
knecht wird angen Geiſtſtraße 43

9zu vermiethen

dieſer Zeitung unter Nr 7418 Zeuner Karzerplan 4 Schlafſt m K Bahnhofſtr 12 1 Tr

Halle Druck und Verlag von Otto Hendel

Anſt Schlafſtelle m Koſt Landwehr
ſtraße 12 links im Hoſe 1 Treppe

Zubehör iſt ſogleich oder ſpäter
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